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RS OGH 1990/11/15 7Ob596/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1990

Norm

ABGB §186a

Rechtssatz

Bei der Entscheidung über einen Obsorgezuweisungsantrag der P3egeeltern steht nicht das Wohl der Mutter, sondern

jenes des Kindes im Vordergrund; das subjektive Gefühl der Mutter, weiter zurückgedrängt zu werden, ist (unter den

gegebenen Umständen) unbeachtlich.
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